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(4) Der Zeittarif beträgt 0,50 Euro für jede Minute. Anteilsmäßig ver-
brauchte Minuten sind anteilsmäßig zu verrechnen, wobei der Fortschalt-
betrag 20 Cent beträgt.

Nacht-, Sonn- und Feiertagstarif
§ 4. (1) Der Nacht-, Sonn- und Feiertagstarif ist an Werktagen von 23.00 

bis 6.00 Uhr sowie an Sonntagen und Feiertagen (§ 7 Abs. 2 Arbeitsruhe-
gesetz – ARG, BGBl. Nr. 144/1983, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 22/2019) ganztägig für jede während dieser Zeit begonnene Fahrt zu ver-
rechnen.

(2) Der Grundbetrag, der Wegstreckentarif und der Zeittarif ergeben  
sich aus den in § 3 Abs. 2 bis Abs. 4 festgelegten Beträgen zuzüglich einer 
 jeweiligen Erhöhung um 10 %, wobei der Grundbetrag 3, 80 Euro beträgt.  
Auf die Verrechnung anteilsmäßig gefahrener Kilometer ist § 3 Abs. 3 zweiter 
Satz und auf die Verrechnung anteilsmäßig verbrauchter Minuten § 3 Abs. 4 
zweiter Satz sinngemäß anzuwenden.

Zuschläge
§ 5. Zuschläge dürfen ausschließlich für folgende Leistungen verrechnet 

werden, wobei für diese Leistungen jeweils ein Zuschlag von 2 Euro zu ver-
rechnen ist:

1. Bestellung eines Fahrzeuges im Weg eines Kommunikationsdienstes;
2. Beförderung von mehr als vier Fahrgästen mit einem Fahrzeug, das 

nach den kraftfahrrechtlichen Vorschriften für eine solche Beförderung zum 
Verkehr zugelassen ist.

Bestellte Fahrten, Einschalten des Taxameters
§ 6. (1) Wird eine Fahrt im Weg eines Kommunikationsdienstes bestellt, 

so ist der Taxameter erst nach Zusteigen des Fahrgastes einzuschalten.
(2) Ergibt sich nach dem vereinbarten Zeitpunkt am Bestellort jedoch 

eine Wartezeit für den Lenker oder die Lenkerin, so ist der Taxameter nach 
Ablauf von zwei Minuten einzuschalten.

(3) Tritt ein Besteller oder eine Bestellerin die Fahrt mit dem rechtzeitig 
erschienenen (Abs. 2) und nicht abbestellten Fahrzeug nicht an, so ist, wenn 
die Ursache der Nichtbenützung des Fahrzeuges nicht vom Lenker oder  
der Lenkerin zu verantworten ist, der nach einer Wartezeit von insgesamt  
10 Minuten am Taxameter angezeigte Preis inklusive allfälliger Zuschläge (§ 5) 
zu verrechnen. 

Betriebsstörung, Ausfall des Taxameters
§ 7. (1) Kann die begonnene Fahrt wegen einer Betriebsstörung des Fahr-

zeuges vorübergehend nicht fortgesetzt werden, ist der Taxameter während 
des Zeitraumes der Betriebsstörung abzuschalten.

(2) Versagt nach Antritt der Fahrt der Taxameter, so hat der Lenker oder 
die Lenkerin diesen Umstand dem Fahrgast unverzüglich bekanntzugeben. 
Möchte der Fahrgast die Fahrt fortsetzen, ist der gesamte Fahrpreis auf Grund-
lage des geltenden Tarifs und der fahrpreisrelevanten Daten zu berechnen, 
wobei die für die Berechnung des Fahrpreises zu verwendenden fahrpreis-
relevanten Daten aus dem Routenplaner des Bundesministeriums für Verkehr, 
Innovation und Technologie, der auf der Internetseite des Bundesministeriums 
für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie zur 
Verfügung steht, zu beziehen sind.

Mindest- und Höchstentgelte (Preisband) für im Weg eines  
Kommunikationsdienstes bestellte Fahrten

§ 8. (1) Der für eine im Weg eines Kommunikationsdienstes bestellte 
Fahrt (§ 14 Abs. 1b GelverkG) vereinbarte Fahrpreis darf den verbindlichen 
 Tarif, der für dieselbe Fahrt im Geltungsbereich dieser Verordnung zur 
 Anwendung gelangen würde (Vergleichsfahrt), maximal um 20 % unter- oder 
überschreiten (Preisband). Die für die Berechnung der Vergleichsfahrt fahr-
preisrelevanten Daten (Abfahrtsort, Zielort, Wegstrecke in Kilometern, 
 voraussichtliche Fahrtzeit) sind dabei unter Berücksichtigung der geplanten 
Abfahrtszeit aus dem Routenplaner des Bundesministeriums für Verkehr, 
 Innovation und Technologie, der auf der Internetseite des Bundesministeriums 
für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie zur 
Verfügung steht, zu beziehen. Die Verwendung gleichartiger Routenplaner 
oder Software ist zulässig, sofern der mittels dieser Programme berechnete 
Fahrpreis nachweislich innerhalb des zulässigen Preisbandes liegt, das sich 

Verordnungen
Verordnung des Landeshauptmannes von Wien, mit der 
 verbindliche Tarife sowie Mindest- und Höchstentgelte für im 
Weg eines Kommunikationsdienstes bestellte Fahrten für  
das Personenbeförderungsgewerbe mit Pkw – Taxi festgelegt 
werden (Wiener Taxitarif)

Auf Grund des § 14 des Bundesgesetzes über die nichtlinienmäßige 
 gewerbsmäßige Beförderung von Personen mit Kraftfahrzeugen (Gelegen-
heitsverkehrs-Gesetz 1996), BGBl. Nr. 112/1996, zuletzt geändert durch das 
Bundesgesetz BGBl. I Nr. 13/2021, wird verordnet:

Geltungsbereich
§ 1. (1) Für das Personenbeförderungsgewerbe mit Pkw – Taxi (Gelegen-

heitsverkehrs-Gesetz 1996 – GelverkG, BGBl. Nr. 112, in der Fassung des 
 Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 13/2021) werden für das Bundesland Wien ver-
bindliche Tarife nach Maßgabe der §§ 2 bis 7 festgelegt.

(2) Diese Verordnung ist auf folgende Fahrten nicht anzuwenden:
1. Fahrten gemäß § 14 Abs. 1a GelverkG; 
2. Fahrten, die im Rahmen der Beförderung von Menschen mit Behinde-

rung oder Menschen mit einer dauerhaft schweren Gehbehinderung, denen 
die Nutzung des öffentlichen Personenverkehrs unzumutbar ist, durchgeführt 
werden, wenn dafür Fahrtkostenzuschüsse von Körperschaften des öffent-
lichen Rechts oder Förderungen von Trägern und Trägerinnen der Sozial- und 
Behindertenhilfe geleistet werden.

(3) Abweichend von Abs. 1 werden für im Weg eines Kommunikations-
dienstes bestellte Fahrten, für die gemäß § 14 Abs. 1b erster Satz GelverkG 
von den verbindlichen Tarifen abgewichen werden darf, Mindest- und 
Höchst entgelte (Preisband) nach Maßgabe des § 8 Abs. 1 und 2 festgelegt. 
Für Fahrten gemäß § 14 Abs. 1c GelverkG gilt § 8 Abs. 3. 

Zusammensetzung des Tarifs
§ 2. (1) Der Tarif für eine Fahrt setzt sich aus einem Grundbetrag, einem 

Wegstreckentarif, einem Zeittarif (§§ 3, 4) sowie aus allfälligen Zuschlägen 
(§ 5) zusammen, wobei 

 1. der Grundbetrag ein fester Geldbetrag ist, den der Fahrgast  
unabhängig von der Fahrtdauer oder -strecke zu leisten hat;

 2. der Wegstreckentarif ein Geldbetrag ist, den der Fahrgast für eine 
bestimmte zurückgelegte Wegstrecke ohne Berücksichtigung der dafür  
benötigten Zeit zu leisten hat; 

 3. der Zeittarif ein Geldbetrag ist, den der Fahrgast für eine bestimmte 
verbrauchte Zeit ohne Berücksichtigung der darin zurückgelegten Strecke zu 
leisten hat.

Die Fahrpreisberechnung erfolgt in der Weise, dass während der  
gesamten Fahrt gleichzeitig der Wegstreckentarif und der Zeittarif zugrunde 
gelegt werden. 

(2) Die Tarife sind der Berechnung des Fahrpreises für Fahrten im Bundes-
land Wien unabhängig von der Anzahl der beförderten Personen zu Grunde 
zu legen und beinhalten die Umsatzsteuer. 

(3) Für die Verrechnung der Tarife dürfen nur Fahrpreisanzeiger (Taxa-
meter) verwendet werden, die automatisch zwischen dem in § 3 festgelegten 
Tagtarif und dem in § 4 festgelegten Nacht-, Sonn-und Feiertagstarif um-
schalten.

Tagtarif
§ 3. (1) Der Tagtarif ist an Werktagen von 6.00 bis 23.00 Uhr für jede 

während dieser Zeit begonnene Fahrt zu verrechnen.
(2) Der Grundbetrag beträgt 3,40 Euro.
(3) Der Wegstreckentarif beträgt
1. für eine Wegstrecke bis einschließlich 5 km für jeden km 0,80 Euro,
2. für die den 5 km nachfolgende Wegstrecke für jeden km 0,50 Euro.
Anteilsmäßig gefahrene Kilometer sind anteilsmäßig zu verrechnen, 

 wobei der Fortschaltbetrag 20 Cent beträgt.
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bei Heranziehung des Routenplaners des Bundesministeriums für Verkehr, 
Innovation und Technologie ergibt.

(2) Der oder die Gewerbetreibende hat dem Fahrgast vor Antritt der 
Fahrt eine schriftliche oder elektronische Bestätigung des vereinbarten Fahr-
preises auszustellen. 

(3) Abs. 2 gilt auch für Fahrten gemäß § 14 Abs. 1c GelverkG.

Strafbestimmung
§ 9. Eine Verwaltungsübertretung begeht, wer
1. entgegen den Bestimmungen dieser Verordnung einen niedrigeren 

oder höheren als den verbindlich festgelegten Tarif verrechnet, und ist gemäß 
§ 15 Abs. 1 Z 4, Abs. 2, Abs. 5 Z 1 oder Abs. 6 GelverkG zu bestrafen;

2. entgegen § 8 Abs. 1 ein niedrigeres oder höheres als das zulässige 
 Mindest- oder Höchstentgelt (Preisband) verrechnet, und ist gemäß  
§ 15 Abs. 1 Z 5, Abs. 5 Z 1 oder Abs. 6 GelverkG zu bestrafen;

3. entgegen § 8 Abs. 2 vor Antritt der Fahrt keine Bestätigung des  
vereinbarten Fahrpreises ausstellt, und ist gemäß § 15 Abs. 1 Z 5 oder Abs. 6 
GelverkG zu bestrafen;

4. entgegen § 8 Abs. 3 vor Antritt der Fahrt keine Bestätigung des 
vereinbarten Fahrpreises ausstellt, und ist gemäß § 15 Abs. 1 Z 5 oder 

Abs. 6 GelverkG zu bestrafen.

Inkrafttretens-, Außerkrafttretens- und Übergangsbes1,5timmungen 
§ 10. (1) Diese Verordnung, ausgenommen § 1 Abs. 3 zweiter Satz,  

§ 8 Abs. 3 sowie § 9 Z 4, tritt mit Ablauf des Tages ihrer Kundmachung,  
frühestens jedoch mit 1. März 2021, in Kraft. § 1 Abs. 3 zweiter Satz, § 8 Abs. 3 
sowie § 9 Z 4 treten mit 1. Juni 2021 in Kraft.

(2) Mit dem Inkrafttreten dieser Verordnung tritt die Verordnung des 
Landeshauptmannes von Wien, mit der verbindliche Tarife für das mit Kraft-
fahrzeugen betriebene Platzfuhrwerks-Gewerbe festgelegt werden (Wiener 
Taxitarif 1997), ABl. der Stadt Wien Nr. 1997/48, in der Fassung der Verord-
nung ABl. der Stadt Wien Nr. 2012/42, außer Kraft.

(3) Die in den für die Ausübung des Personenbeförderungsgewerbes mit 
Pkw – Taxi verwendeten Fahrzeuge vorhandenen Fahrpreisanzeiger (Taxa-
meter) müssen längstens bis zum 15. September 2021 entsprechend den ver-
bindlichen Tarifbestimmungen dieser Verordnung geeicht sein. Taxameter, 
die noch gemäß dem Wiener Taxitarif 1997 in der Fassung der Verordnung 
ABl. der Stadt Wien Nr. 2012/42 gültig geeicht sind, dürfen bis zum Ablauf 
der Übergangsfrist weiter verwendet werden, und es ist in diesem Fall der am 
Taxameter angezeigte Preis zu verrechnen. 
 Für den Landeshauptmann:
 Hanke 
 Amtsführender Stadtrat

Verordnung des Wiener Gemeinderates, mit der der  
Müllabfuhrabgabetarif 2002 geändert wird

Aufgrund des § 17 Abs. 3 Z 4 Finanzausgleichsgesetz 2017 – FAG 2017, BGBl. I 
Nr. 116/2016, zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 135/2020, und 
aufgrund der §§ 34 und 36 des Wiener Abfallwirtschaftsgesetzes, LGBl. für 
Wien Nr. 13/1994, zuletzt geändert durch das Gesetz LGBl. für Wien Nr. 23/2020, 
sowie der §§ 88 Abs. 3a und 105 Abs. 3a der Wiener Stadtverfassung,  
LGBl. für Wien Nr. 28/1968, zuletzt geändert durch das Gesetz LGBl. für Wien 
Nr. 47/2019, wird verordnet:

Artikel I
Die Verordnung des Wiener Gemeinderates, mit der ein Müllabfuhrabgabe-
tarif 2002 erlassen wird, Amtsblatt der Stadt Wien Nr. 47/2001, in der Fas-
sung der Kundmachung Amtsblatt der Stadt Wien Nr. 48/2019, wird wie folgt 
geändert:

1. Der Titel der Verordnung lautet:
  „Verordnung des Wiener Gemeinderates über den Müllabfuhrabgabe- 

arif 2002 (Müllabfuhrabgabetarif 2002)“
2. Der Einleitungssatz lautet:
  „Aufgrund des § 17 Abs. 3 Z 4 des Finanzausgleichsgesetzes 2017 – 

FAG 2017, BGBl. I Nr. 116/2016, zuletzt geändert durch das Gesetz 
BGBl. I Nr. 135/2020, und aufgrund der §§ 34 und 36 des Wiener 
 Abfallwirtschaftsgesetzes, LGBl. für Wien Nr. 13/1994, zuletzt 
 geändert durch das Gesetz LGBl. für Wien Nr. 23/2020, sowie der 
§§ 88 Abs. 3a und 105 Abs. 3a der Wiener Stadtverfassung, LGBl. für 
Wien Nr. 28/1968, zuletzt geändert durch das Gesetz LGBl. für Wien 
Nr. 47/2019, wird verordnet:“

3. § 2 Abs. 1 und 2 lauten:
  „(1) Der Grundbetrag für einen Kubikmeter Fassungsvermögen eines 

Sammelbehälters im Umleersystem und im Abholsystem wird mit 
42,82 Euro festgesetzt. 

  Bei der Berechnung ist für Sammelbehälter mit 120 Litern bzw.  
0,12 Kubikmetern Fassungsvermögen ein fiktives Fassungsvermögen 
von 110 Litern bzw. 0,11 Kubikmetern und für Sammelbehälter mit 
240 Litern bzw. 0,24 Kubikmetern Fassungsvermögen ein fiktives 
Fassungsvermögen von 220 Litern bzw. 0,22 Kubikmetern anzu-
nehmen.

  (2) Bei Verwendung von Müllverdichtern oder Müllzerkleinerern 
 erhöht sich der Grundbetrag im Umleersystem für jeden Sammel-
behälter um 30 v H. Bei Verwendung von Presscontainern im Abhol-
system erhöht sich der Grundbetrag für jeden Presscontainer um  
150 v H, bei Verwendung von eigenen Mulden im Abholsystem ver-
mindert sich der Grundbetrag für jede eigene Mulde um 8 v H, bei 
Verwendung von eigenen Presscontainern im Abholsystem ver-
mindert sich der Grundbetrag für jeden eigenen Presscontainer um 
10 v H des bereits um 150 v H erhöhten Grundbetrags.“

4. § 2 Abs. 2a entfällt.
5. § 2 Abs. 3 lautet:
  „(3) Der Magistrat hat den Grundbetrag gemäß § 2 Abs. 1 anzuheben 

bzw. zu verringern, wenn sich der von der Bundesanstalt Statistik 
 Österreich verlautbarte und im Amtsblatt der Stadt Wien kundge-
machte Verbraucherpreisindex 2015 (VPI 2015) oder ein an dessen 
Stelle tretender Index erstmalig seit 1. Jänner 2019 und in weiterer 
Folge seit der letzten Änderung der Abgabe zum Stichtag 30. Juni 
 eines Jahres um mindestens 3 % (Schwellenwert) erhöht oder ver-
mindert hat.“

6.  In § 2 Abs. 4 letzter Satz wird die Wortfolge „der jeweiligen Beträge“ 
durch die Wortfolge „des Grundbetrages“ ersetzt.

7.  § 3 lautet:
   „In der Abgabe gemäß § 1 ist die Umsatzsteuer in Höhe von 10 v H 

ent halten.“
Artikel II

Diese Verordnung tritt mit 1. Jänner 2021 in Kraft. 
 Der Vorsitzende:
 Mag. Thomas Reindl
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